
Zum Antrag auf Unfallversicherung vom Datum

Als Unternehmen der Unfallversicherung benötigt die Generali Versicherung AG Ihre Schweigepflichtentbindung, um Ihre nach 
§ 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, 
z. B. IT-Dienstleister, Assistance-Gesellschaften, Vorversicherer oder Vertriebs-Dienstleister weiterleiten zu dürfen. 

Die Schweigepflichtentbindungserklärung ist für die Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Ver-
sicherungsvertrages bei der Generali Versicherung AG unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertra-
ges in der Regel nicht möglich sein. 

Die Erklärung betrifft den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der 
Generali Versicherung AG.

Die Schweigepflichtentbindungserklärung gilt für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die
Tragweite dieser Erklärung nicht erkennen und daher keine eigene Erklärung abgeben können.

Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an Stellen außerhalb der Generali Versicherung AG
Die Generali Versicherung AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung des Datenschutzes und der Daten-
sicherheit. 

1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
Die Generali Versicherung AG führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung, bei der es zu einer Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt
die Erledigung einer anderen Gesellschaft der Generali Deutschland Gruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach
§ 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt die Generali Versicherung AG Ihre Schweigepflichtentbindung für sich
und soweit erforderlich für die anderen Stellen. Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von
Stellen, die vereinbarungsgemäß Daten für die Generali Versicherung AG erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der
übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Schweigepflichtentbindungserklärung angefügt. Eine aktuelle
Liste kann auch im Internet unter www.generali.de (Rubrik Datenschutz) eingesehen oder bei der Generali Versicherung AG,
Adenauerring 7, 81737 München, Tel: 089/5121-0 angefordert werden. 
Für die Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen
benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindungserklärung.

2. Datenweitergabe an Rückversicherungen
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Generali Versicherung AG Rückversicherungen einschalten, die das Risi-
ko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen,
denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versiche-
rungsfall machen kann, ist es möglich, dass die Generali Versicherung AG Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der
Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich
um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Generali Versicherung AG aufgrund ihrer besonderen Sachkunde
bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 

Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die Generali Versicherung
AG das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt hat. 

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weiter-
gegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung
von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben
werden. Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch perso-
nenbezogene Daten verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rückversicherung nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Über-
mittlung Ihrer personenbezogener Daten an eine Rückversicherung werden Sie durch die Generali Versicherung AG unterrichtet.

Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung 
von Daten, die dem Schutz des § 203 StGB unterliegen1
1 Der Text beruht auf der Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung für die 
Unfallversicherung, die 2011 mit den Datenschutzaufsichtsbehörden inhaltlich 
abgestimmt wurde.
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Ich willige ein, dass die Generali Versicherung AG meine nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der oben erwähnten
 Liste genannten Stellen weitergibt und entbinde die Mitarbeiter der Generali Deutschland Gruppe (u. a. Generali Versiche-
rung AG) und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten von ihrer Schweige-
pflicht. 

Antragsteller:
Name, Vorname

Geburtsdatum

Ich willige ein, dass die Generali Versicherung AG meine nach § 203 StGB geschützten Daten – soweit erforderlich – an Rück-
versicherungen übermittelt und dass diese dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Insoweit entbinde ich die für
die Generali Versicherung AG tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.   



3.    Datenweitergabe an selbstständige Vermittler
       Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag 

Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann
der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Ihr Vertrag angenom-
men werden kann. Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen
wurde. 

       Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an
den neuen Vermittler kommen. 

       Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe Ihrer nach § 203
StGB geschützten Daten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in

Ein Unternehmen der Generali Deutschland

Generali Versicherung AG · Adenauerring 7, 81737 München
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister
Vorstand: Winfried Spies (Vorsitzender), Onno Denekas, Dr. Karsten Eichmann, 
Dr. Monika Sebold-Bender, Volker Seidel, Michael Stille
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 177658
USt-ID-Nr. DE 811 763 800
Versicherungsumsätze sind umsatzsteuerfrei.

Ich willige ein, dass die Generali Versicherung AG meine nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen –
soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und entbinde die Mitarbei-
ter der Generali Versicherung AG insoweit von ihrer Schweigepflicht.


